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Einleitend schreibt der Herausgeber, daß 
sich i m Zuge der Globalisierung das B i l d 
des souveränen Staates ebenso wie der 
Inhalt des Völkerrechts u n d die Struktur 
völkerrechtlicher Vertragsbeziehungen ge
wandelt habe. Was noch vor wenigen Jahr
zehnten z u den „inneren Angelegenheiten" 
eines Staates zählte, sei heute Bestandteil 
des „International Concern", wenn nicht 
bereits Gegenstand einer völkerrechtlichen 
Verpflichtung geworden. Innen- u n d A u s -
senpolitik durchdrängen einander. Die 
Entscheidungsprozesse i n beiden Politik
feldern würden zunehmend voneinander 
abhängig. 

Vor diesem Hintergrund hat sich das Leip
ziger Symposion drei Fragestellungen aus 
dem Bereich v o n Vertragsrecht u n d aus
wärtiger Gewalt angenommen. In einem 
ersten Block ging es u m „die auswärtige 
Gewalt angesichts der Verdichtung der 
internationalen Beziehungen", sodann 
wurden „Probleme der Konkordanz v o n 
Vertragsinhalt u n d staatlichem Recht" er
örtert, bevor schließlich „die Tätigkeit i n 
ternationaler Vertragsorgane i m staatlichen 
Rechtsraum" behandelt wurde. Z u jedem 
Thema finden sich drei Beiträge, die v o n 
Wissenschaftlern u n d Praktikern beige
steuert wurden. Die Wiedergabe der wäh
rend des Symposions gehaltenen Diskussi-
onsbeiträge rundet den Band ab. Stellver
tretend sei i m Folgenden auf jeweils einen 
Beitrag aus den drei Themenbereichen ein
gegangen. 

Der Leiter des Völkerrechtsreferat des 
Auswärtigen Amtes, Hans-Peter Kaul, be
handelte i m Rahmen des ersten Teils das 
Thema „Völkerrechtlicher Vertrag und 
staatliches Recht" am Beispiel des Statuts 
über den Internationalen Strafgerichtshof. 
Kaul, Leiter der deutschen Delegation bei 
den Verhandlungen über das Statut des 

Internationalen Gerichtshof i n Rom, geht i n 
seinem Beitrag einerseits auf die Einflüsse 
nationaler Strafrechtssysteme auf das Sta
tut, andererseits auf die Rückwirkungen 
des Statuts auf das nationale Recht ein. A n 
dieser Zusammenstellung macht K a u l eine 
„wechselseitige Osmose" zwischen staatli
chem Recht einerseits u n d Völkerrecht an
dererseits sichtbar; hier w i r d das aus der 
Rechtsquellenlehre bekannte Element der 
allgemeinen Rechtsgrundsätze der Kul tur
nationen (Art. 38 Abs. 1 l i t C IGH-Statut) 
sinnfällig. 

Einleitend konstatiert Kaul ein nach wie vor 
bestehendes Spannungsverhältnis z w i 
schen den Sphären des Völkerrechts u n d 
des nationalen Strafrechts. So hätten sich 
rund 60 gerichtshof-freundliche Staaten 
(die sogenannten „gleichgesinnten") u n d 
die anderen, mehr u m ihre Souveränität 
besorgten, die gerichtshof-restriktiven Staa
ten gegenüber gestanden. Letztere hätten 
zunächst einen eher schwachen, symboli 
schen Gerichtshof favorisiert, der nur dort 
hätte tätig können werden sollen, w o be
troffene Staaten oder der Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen es i h m i m Einzelfall 
erlaubt hätten. Die entsprechenden V o r 
schläge hätten sich auf eine restriktive oder 
nur fakultative Jurisdiktionsregelung kon
zentriert u n d weitere Absicherungen ent
halten, u m sich etwa i m Fall der Anklage 
eigener Staatsangehöriger dem Gerichtshof 
entziehen z u können. Demgegenüber habe 
eine Mehrheit der Staaten grundsätzlich 
die Bereitschaft gezeigt, das innerstaatliche 
Strafrecht für das Statutrecht z u öffnen u n d 
dessen Hineinwirken i n den innerstaatli
chen Bereich z u akzeptieren. So zeige sich 
letztendlich an der Ausgestaltung des Sta
tuts der Einfluß beide Kreise. Z w a r hätten 
die „öffnungsbereiten" Staaten ihre V o r - 3 

Stellung i n weit stärkerem Maße durchset
zen können als die anderen Kräfte, jedoch 
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zeigten die bekannten Mängel u n d Defizite 
des Statuts (insbesondere die Jurisdiktions
regelung), daß das fragliche Spannungs-
verhältnis fortbesteht. Kaul stellt klar, daß 
dies keinen Gegensatz zwischen dem an
gelsächsischen Common L a w u n d dem 
kontincn taleuropäischen Recht darstelle; 
die hier angelegten Spannungen verlören 
zunehmend an Bedeutung. 

Kaul weist darauf hin, daß die bereits be
stehenden völkerrechtlich verbmdlichen 
Statule der beiden internationalen Strafge-
richishöfe für das ehemalige Jugoslawien 
u n d für Ruanda sowie Entwürfe der Inter
national L a w Comission i n geringerem 
Maße herangezogen worden seien, als E in
zelentwürfe der Verhandlungsstaaten, die 
jeweils sehr v o m nationalen Recht geprägt, 
i m Falle eines französischen Entwurfs aus 
dem Jahre 1996 sogar mit dem nationalen 
Recht identisch gewesen seien. 

Die Schwierigkeit habe n u n darin bestan
den, über die Vielzahl der häufig divergie
renden Vorschläge Konsens z u erzielen. 
A n h a n d mehrerer Beispiele erläutert Kaul 
die Verhandlungstaktik: Das Statut ver
meide beispielsweise bewußt die Begriffe 
Verdächtigter u n d Beschuldigter, die i n 
den nationalen Rechtsordnungen jeweils 
z u unlerschiedKch verstanden würden. Das 
Statut verwende hier eine eigenständige 
Terminologie. Außerdem sei der i m angel
sächsischen Rechtskreis eindeutig belegte 
Begriff des „guilty plea" durch „admission 
of guilt" ersetzt worden, damit sei es mög
l ich geworden, frei von den angelsächsi
schen Rechtsfolgen arbeiten z u können. 

Z u den Rückwirkungen des Statuts auf das 
nationale Recht verweist Kaul nicht nur auf 
die notwendige - u n d mittlerweile auch 
erfolgte - Änderung von Art . 16 Abs. II 
G G . Er erläutert den sich direkt aus dem 
Statut ergebenden Anpassungsbedarf (Art. 
70 Abs. IV: Straftaten gegen die Rechts
pflege des ICC) u n d führt aus, daß ansons
ten Anpassungsbedarf nur insoweit beste
he, als die deutschen Strafvorschriften den 
materiellen Unrechtsgehalt der völkerver-
traglichen Straftatbestände nicht oder nur 
teilweise erfassen. Dies könne für die 50 

Verbotstatbestände des Status, z u Kriegs
verbrechen gelten. Bedenkenswert sei 
auch, daß das Statut den Tatbeständen kei
ne konkrete Straffolge zuordne, sondern i n 
Art . 77 lediglich einen allgemeinen Straf
rahmen umreiße. 

Kaul warf die Frage der Verfassungsmä
ßigkeit dieser Regelung auf u n d schlug 
vor, zumindest solchen Verboten, die v o m 
deutschen Strafrecht materiell nicht erfaßt 
werden, konkrete Straffolgen zuzuordnen. 

Hinsichtlich der technischen Vorgehens
weise, z u den notwendigen Anpassungen 
z u kommen, plädiert Kaul weder für die 
Normallösung - Anpassung i m Rahmen 
des Vertragsgesetzes - noch für die Ideallö
sung - Schaffung eines eigenen Völker-
rechtsstrafrechtsgesetzes. Es erscheine 
sinnvoll , eine rasche Ratifikation durch die 
notwendigen Anpassungsschritte i m Ver
tragsgesetz z u ermöglichen. Unmittelbar 
danach sollte mit der Erarbeitung eines 
umfassenden u n d sorgfältig durchdachten 
Völkerrechtsstrafrechtsgesetzes begonnen 
werden. Er sei optimistisch, daß dies bis 
z u m Inkrafttreten des Status abgeschlossen 
sein könne. 

Im Rahmen des zweiten Teils referierte 
Theodor Schweisfurth z u m Thema „Vorbe
halte und Erklärungen beim Abschluß völ
kerrechtlicher Verträge". 

Nach einer Zusammenstellung u n d wech
selseitigen Einordnung der jüngsten Mate-
rialen - Entscheidungspraxis des E G M R , 
General Comment N r . 25 des Menschen
rechtsausschusses, Reservations to Treaties 
(Erster u n d Zweiter Bericht v o n Pellet an 
die ILC) - u n d aktueller Reaktionen darauf 
akzentuiert sein Beitrag die dringendsten 
Probleme aus dem Rechtsbereich Vorbehal
te z u mehrseitigen Verträgen. 

E i n Vorbehaltsonderregime, wie es v o n 
Teilen der Wissenschaft gefordert werde, 
habe als eigenständiger Vertrag angesichts 
der ablehnenden Hal tung der Staaten 
k a u m ReaHsierungschancen. Tatsächlich 
gebe es ein Sonderregime insoweit, als 
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Vorbehalte gegen kodifiziertes ins cogens 
ausgeschlossen seien. 

Z u m Umgang mit Vorbehalten, die u n z u 
lässig s ind, w e i l sie gegen Sinn u n d Zweck 
der Verträge verstoßen, sieht Schweisfurth 
das 1953 v o n Fitzmaurice prophezeite Cha
os als eingetreten an. Eine Definition des 
KompatibiHtätskriteriums sei schwierig 
u n d k a u m für alle völkerrechtlichen Ver
träge überemstimmend z u leisten. Es sei 
auch k a u m möglich, etwa sämtliche M e n 
schenrechtsverträge komplett als vorbe
haltsfest anzusehen. Hiergegen spricht ja 
w o h l auch die ausdrückliche Aufnahme 
v o n Ausschlußklauseln - etwa i n Art . 20 
Abs. 2 C E R D - aus der i m Umkehrschluß 
v o n der grundsätzhchen Zulässigkeit v o n 
Vorbehalten auch bei Menschenrechtsver
trägen auszugehen ist. 

Während die Kompetenz zur Überprüfung 
der Zulässigkeit v o n Vorbehalten auf der 
Ebene der E M R K eindeutig bei den Straß
burger Organen Hegt, akzeptieren die Staa
ten eine entsprechende Kompetenz der 
Vertragsorgane auf der UN-Ebene - bei
spielsweise des Menschenrechtsausschus
ses - nicht. Schweisfurth erläutert den Gene
ral Comment N r . 24 u n d die unterschiedli
chen Reaktionen der Staaten, aber auch der 
ILC. Schweisfurth hält den Versuch des 
Menschenrechtsausschusses, diese Kompe
tenz z u beanspruchen, zwar für berechtigt, 
nach der aktuellen Rechtslage aber für ge
scheitert. A u f universeller Ebene gelte we i 
terhin die Selbstbeurteilung durch die Ver
tragsstaaten. 

Abschließend stellt er die Rechtsfolgen von 
unzulässigen Vorbehalten u n d Einsprü
chen dar. Die v o m E G M R (Bellilos / 1999; 
Loiz idou / 1995) angewandte Trennbar
keitsdoktrin besagt, daß die Unzulässigkeit 
eines Vorbehaltes nicht nur z u dessen U n 
beachtlichkeit führt, sondern auch die B in
dung des Staates an den Vertrag insgesamt 
unberührt läßt. Gegen die Vorstellung des 
Menschenrechtsauschusses, für den Pakt 
entsprechend vorzugehen, rührt sich er
heblicher Widerstand der Staaten. H i e r z u 
w i r d - auch von der Bundesregierung - auf 

das Gutachten des I G H zur Genozidkon
vention Bezug genommen. 

Schweisfurth zeigt an einem einzelnen Bei
spiel (Reaktion auf einen Vorbehalt Irans 
zur Kinderrechtskonvention) auf, welch 
interessantes Material die Staatenpraxis 
bietet, das wissenschaftHcher Bearbeitung 
harrt. 

Er mahnt z u einer differenzierten Betrach
tung der Straßburger Rechtsprechung; die
se sei gar nicht so eindeutig, wie es oft 
dargestellt werde. Straßburg stelle nämlich 
- wenn auch die Prüfung mitunter nicht 
sorgfältig genug erscheine - auf den W i l l e n 
des Staates ab. Dies unterlasse der M e n 
schenrechtsausschuß ganz. Deshalb sei der 
Argumentation der U S A beizupflichten, 
daß die Zust immung z u m Vertrag nicht 
v o m bei der Ratifikation angebrachten 
Vorbehalt z u trennen sei. Das bedeute n u n 
aber auch nicht i m Gegenschluß, daß der 
Staat überhaupt nicht gebunden sei. Ent
scheidend komme es auf den W i l l e n des 
Staates an. 

Der Vortrag v o n Rudolf Bernhardt z u m 
Thema „Die Entscheidungen des Europäi
schen Gerichtshofes für Menschenrechte im 
deutschen Rechtsraum" eröffnete den ab
schließenden dritten Teil der Tagung. 

Im Zentrum seiner Ausführungen stehen 
die innerstaatlichen Wirkungen der Urteile 
des Europäischen Gerichtshofes für M e n 
schenrechte. Bernhardt betrachtet zunächst 
die Wirkungen eines Urteils, das finanzielle 
Entschädigung nach A r t . 41 (ex Art . 50) 
zuspricht. BekanntHch stellt ein solches 
Urtei l keinen irmerstaatlichen Vollstrek-
kungstitel dar; i n der Regel reicht aber der 
politische Druck u n d die Überwachung 
durch das Ministerkomitee aus, damit der 
Staat die Entschädigung leistet. Sodann 
wendet er sich Urteilen z u , die eine zurück
liegende, nicht i n die Gegenwart fortwir
kende Konventionsverletzung feststellen, 
etwa daß ein Redeverbot bei einer be
stimmten Veranstaltung rechtswidrig ge
wesen sei. In solchen Fällen verschaffe das 
Urtei l dem Opfer i n erster Linie Genug
tuung, beuge aber auch zukünftigen, 
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gleichgelagerten Verstößen gegen die 
E M R K vor. 

Bernhardt geht danach auf Feststellungsur
teile z u bis i n die Gegenwart wirkenden 
Konventionsverletzungen ein. Hier ist -
allgemeinem völkerrechtlichen Deliktsre
geln entsprechend - das konventionswid
rige Verhalten abzustellen u n d dafür Sorge 
z u tragen, daß Wiederholungen ausge
schlossen sind. Im Einzelfall, so Bernhardt, 
seien hierfür Behörden u n d Gerichte z u 
ständig, i n grundsätzlichen Fällen könne 
dagegen nur der Gesetzgeber Abhilfe 
schaffen. 

Seit der Neufassung der StPO (§ 359 N r . 6) 
i m Jahre 1998 ist i n Deutschland erstmals 
die Möglichkeit geschaffen worden, straf
rechtliche Gerichtsverfahren wieder aufzu
nehmen, w e n n der E G M R das Urtei l für 
konventionswidrig erklärt hat. Das Bun
desverfassungsgericht hatte dies früher 
wegen der Ablehnung eines ungeschriebe
nen Wiederaufnahmegrundes stets abge
lehnt. 

Abschließend wendet sich Bernhardt der 
neueren Straßburger Rechtsprechung i n 
AusHeferungs- u n d Ausweisungssachen 
z u . Hier kann i n der Linie der Soering-
Rechtsprechung die Gefahr der Folter i n 
einem Dfittstaat ein AusHeferungs- oder 
AbscWebungshindernis darstellen, e in sol
ches kann aber auch durch die Trennung 
v o n FamiHenangehörigen (Art. 8 E M R K ) 
begründet werden. 

Das Buch macht deutlich, wie zutreffend 
die Prognose Heinrich Triepels hinsichtiich 
der zunehmenden Bedeutung des „völker-
rechtiich bedeutsamen" Landesrechts aus 
dem Jahre 1899 war. Die aktuellen Proble
me dieses wichtigen Rechtsgebiets Hegen 
hier i n übersichtiicher Form vor u n d wer
den durch pointierte SteUungnahmen i l 
lustriert. 

(Norman Weiß) 
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